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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1990

Norm

StGB §3 Abs1 Satz2 A1

Rechtssatz

Eine Abwehrhandlung ist (nur) dann von vornherein als unangemessen anzusehen, wenn es o5ensichtlich, also für

jedermann leicht und auf den ersten Blick erkennbar ist, daß von Seite des Angreifers nur ein geringer Nachteil von

bloßem Bagatellcharakter droht.
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